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bleiben, auf welchem Wege die Abschrift nach Luzern kam, sind hier 
in jedem Fall Zusammenhänge zu vermuten, deren Rekonstruktion 
anderen vorbehalten bleibt.

Das Original wurde freilich nicht mit der Absicht erstellt, das 
Schriftstück konkret auf dieser Versammlung zu verlesen, weil es 
bereits auf den 20.  Juni 1444 datiert ist, während erst im Februar/
März 1445 nach Rheinfelden geladen wurde21. Den Reichsständen zur 
Kenntnis brachte es der Zürcher Stadtschreiber Rudolf von Cham, 
aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Nürnberger Reichstag im Au-
gust 144422. Die Limmatstadt rechnete vermutlich mit der baldigen 
Einladung zu diesem Tag und bereitete sich darauf vor23. Dass es bei 
der Registrierung derartiger Aussagen natürlich nicht zuletzt darum 
ging, allgemein juristisches ,Futter‘ zu sammeln, zeigt ein Protokoll 
überwiegend weltlicher Zeugen vom April 1444, aus dem ersichtlich 
wird, dass es innerhalb der Zürcher Bevölkerung nicht nur erhebliche 
Sympathien für die Eidgenossen gab, sondern genauso eine ausgeprägte 
Denunziation, die von der Obrigkeit erwünscht war, um den inneren 
Feind nach Kräften auszuschalten24.

Doch zurück zur Luzerner Akte: Verhört werden darin weder Täter 
noch Feinde, sondern die Opfer eidgenössischer Kriegsverbrechen. Im 
Zentrum stehen Vergehen im Kirchenraum. Die Ursache liegt auf der 
Hand: Schäden an Kirchen und Klöstern und dort stattfindende Grau-
samkeiten ließen sich einfacher dokumentieren und beweisen, Massa-
ker an Einzelpersonen weniger. So können selbst heute noch Spuren 
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